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Mandantenbrief Januar 2009 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Einkommensteuer 

· Konjunkturpaket I der Bundesregierung 
· Pendlerpauschale verfassungswidrig 

 
Lohn- und Gehalt 

· Steuerliche Behandlung von Arbeitgeberdarlehen 
 

Beilage  
· Jahressteuergesetz 2009 

 
 
Mit freundlichem Grüßen 
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Termine 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Januar und Februar 2009 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.1.20091 10.2.20092 
Umsatzsteuer 12.1.20093 10.2.20094 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung5 Entfällt 10.2.2009 

15.1.2009 13.2.2009 Ende der Schonfrist  Überweisung6 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck7 

7.1.2009 6.2.2009 

Gewerbesteuer Entfällt 16.2.2009 
Grundsteuer Entfällt 16.2.2009 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck7 

Entfällt 
 

Entfällt 

19.2.2009 
 

13.2.2009 
Sozialversicherung8 28.1.2009 25.2.2009 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für das 
abgelaufene Kalenderjahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne 

Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

7 Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 1.1.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.  

8 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 
gilt bei allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.1. bzw. am 20.2.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 

Einkommensteuer 
Konjunkturpaket I der Bundesregierung 
Die Bundesregierung hat am 5.11.2008 ein 15-Punkte-Programm zur Überwindung der 
Konjunkturschwäche und für die Sicherung von Arbeitsplätzen beschlossen. Darin enthalten sind 
folgende steuerliche Maßnahmen: 
Kfz-Steuer für Neuwagen 
Alle Pkw, die zwischen dem 5.11.2008 und dem 30.6.2009 erstmals zugelassen werden, werden ein 
Jahr von der Kfz-Steuer befreit. Für Fahrzeuge mit der umweltfreundlicheren Euro-5-Norm oder Euro-
6-Norm verlängert sich die maximale Steuerbefreiung auf zwei Jahre ab Erstzulassung. Die Phase der 
Nichterhebung endet in jedem Fall am 31.12.2010. 
Handwerkerleistungen 
Bei Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird der steuerliche Abzugsbetrag ab dem 
Veranlagungszeitraum 2009 auf 20 % von 6.000 EUR verdoppelt. Damit sind zukünftig maximal 
1.200 EUR absetzbar. Im Jahr 2011 soll überprüft werden, ob die verbesserte Absetzbarkeit wirksam 
ist. 
Degressive Abschreibungen 
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird es in den Veranlagungszeiträumen 2009 
und 2010 wieder eine degressive Abschreibung geben. Der Absetzungsbetrag darf das 2,5fache der 
linearen Abschreibung und maximal 25 % nicht übersteigen. 
Investitionsabzugsbetrag 
Die relevanten Betriebsvermögens- und Gewinngrenzen für die Inanspruchnahme des 
Investitionsabzugsbetrags werden auf 335.000 EUR, 175.000 EUR und 200.000 EUR erhöht. Die 
Erhöhung gilt nur für die Veranlagungszeiträume 2009 und 2010. 

 
Pendlerpauschale verfassungswidrig  
Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung vom 09.12.2008  

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die weitgehende Abschaffung der 
Pendlerpauschale gegen das Grundgesetz verstößt. Die Richter verkündeten am 09.12.2008 das 
Urteil, wonach die seit Anfang 2007 geltende Regelung der Abzugsfähigkeit von Fahrtkosten zum 
Arbeitsplatz erst ab dem 21. Kilometer mit 30 Cent pro Kilometer den Grundsatz der 
Gleichbehandlung verletzt.  

Nach dem Urteil (Az. 2 BvL 1/07 u. a.) gilt vorläufig wieder die alte Regelung, wonach Pendler wieder 
ab dem ersten Kilometer der Strecke zwischen Wohnsitz und Arbeitsplatz 30 Cent pro Kilometer 
steuermindernd geltend machen können.  

Nach Auffassung der Verfassungsrichter habe der Neuregelung eine hinreichende sachliche 
Begründung gefehlt. Das erklärte Ziel, mit Hilfe der jährlichen Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro 
den Haushalt zu konsolidieren allein sei nicht ausreichend. Allerdings sei der Gesetzgeber nun nicht 
verpflichtet, die Pendlerpauschale in ihrer alten Form wieder einzuführen. Der Gesetzgeber müsse 
rückwirkend zum 01.01.2007 die Pendlerpauschale unter Beachtung der Vorgaben des Urteils neu 
regeln. 
Laut Bundesverfassungsgericht ist die weitgehende Abschaffung der Entfernungspauschale 
verfassungswidrig. Die seit Anfang 2007 geltende Regelung, wonach Fahrten zum Arbeitsplatz erst ab 
Kilometer 21 steuerlich absetzbar sind, verletze den Grundsatz der Gleichbehandlung. Pendler, die 
damit benachteiligt waren, können nun vom Finanzamt Nachzahlungen verlangen. Die frühere 
Pendlerpauschale, wonach 30 Cent pro Kilometer wieder vom ersten Entfernungskilometer an 
steuerlich abgesetzt werden können, gilt vorübergehend rückwirkend zum 01.01.2007. Allerdings 
stehen Nachzahlungen unter dem Vorbehalt, dass nicht rückwirkend zum 01.01.2007 ein neues 
Gesetz erlassen wird. Sollte sich der Gesetzgeber darin zu einer geringeren Pauschale entschließen, 
müssten die Steuerzahler dies womöglich wieder ausgleichen. 

 



Hinweis: Mittlerweile hat das BMF ein Schreiben zu diesem Thema verfasst. Demnach kann relativ 
unkompliziert die vom Arbeitgeber die Pauschalierung für die 1. 20 km sowohl für 2007 als auch 2008 
nachträglich angewandt werden und so, sowohl dem Arbeitnehmer, als auch dem Arbeitgeber, von 
Sozialversicherungsbeiträgen entlasten sowie Lohnsteuerabzug dem Arbeitnehmer ersparen. 
 

1 %-Regelung bei geleastem und weniger als 50 % betrieblich genutztem Pkw nur bei zeitnaher 
Zuordnung zum Betriebsvermögen möglich 
Ein Arzt, der seinen Gewinn 2001 durch Überschussrechnung ermittelte, hatte einen Pkw der Marke X 
im Betriebsvermögen. Den Privatanteil ermittelte er durch Fahrtenbuch. Einen weiteren Pkw der 
Marke Y hatte er geleast und die Kosten in seiner Buchführung laufend erfasst. Den Privatanteil hatte 
er nach der 1 %-Regelung angesetzt. Das Finanzamt erkannte für den geleasten Y nur 20 % der 
Kosten als Betriebsausgaben an, da er weniger als 50 % betrieblich genutzt wurde und somit kein 
notwendiges Betriebsvermögen war. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht, da der Arzt den geleasten Y nicht in 
unmissverständlicher Weise durch zeitnahe Aufzeichnung in ein Verzeichnis seinem gewillkürten 
Betriebsvermögen zugeordnet hatte. Die laufende Buchung der Fahrzeugkosten war für das Gericht 
nicht ausreichend. 
Hinweis: Seit 2006 ist die 1 %-Regelung für private Pkw-Nutzung nur noch bei Fahrzeugen zulässig, 
die mehr als 50 % betrieblich genutzt werden. 

Einkommensteuer-Erstattungsanspruch zusammen veranlagter Eheleute wird auch bei 
Insolvenz eines Ehegatten hälftig geteilt 
Ein Ehepaar wurde zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Die Ehefrau zahlte die 
Einkommensteuer-Vorauszahlungen für sämtliche Quartale auf Grund eines 
Vorauszahlungsbescheids, der ergangen war, als die Insolvenz des Ehemannes bereits feststand. Bei 
der Veranlagung des betreffenden Jahres ergab sich ein Einkommensteuerguthaben, von dem der 
Insolvenzverwalter die Hälfte beanspruchte. Daraufhin erließ das Finanzamt einen geänderten 
Abrechnungsbescheid. 
Die Rechtsbehelfe der Ehefrau hatten keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof entschied, dass das 
Guthaben zu Recht geteilt worden sei. Auch bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen eines Ehegatten, könne es Gründe für den anderen Ehegatten geben, Vorauszahlungen 
auf Rechnung beider Eheleute zu leisten. Soll dies nicht geschehen, müsse der zahlende Ehegatte 
dem Finanzamt dies jeweils bei Zahlung mitteilen. 

Hohe Aufwendungen unmittelbar nach Erwerb eines Gebäudes sind Herstellungskosten 
Instandsetzungs- oder Modernisierungsaufwendungen an einem Gebäude sind als nur 
abschreibungsfähige Herstellungskosten und nicht als sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand zu 
behandeln, wenn sie zu einer wesentlichen Verbesserung des Objektes führen. Eine wesentliche 
Verbesserung liegt vor, wenn die Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung in ihrer 
Gesamtheit über eine zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung hinausgehen, den Gebrauchswert 
des Gebäudes insgesamt deutlich erhöhen und damit für die Zukunft eine verbesserte oder erweiterte 
Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Von einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswerts ist z. B. 
auszugehen, wenn das Gebäude von einem sehr einfachen auf einen mittleren oder von einem 
mittleren auf einen sehr anspruchsvollen Standard gehoben wird. Insbesondere zu beachten sind 
Erneuerungen der Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen sowie der Fenster. 
Wendet ein Erwerber unmittelbar nach Erwerb eines Gebäudes Aufwendungen in Höhe des 
Siebenfachen des Kaufpreises auf, spricht nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln eine 
(widerlegbare) Vermutung dafür, dass es sich um aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand und 
nicht um sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand handelt. 
Hinweis: Ob eine deutliche Verbesserung und eine Hebung des Gebäudestandards vorliegt, ist für 
die ersten drei Jahre nach Anschaffung des Gebäudes nicht zu prüfen, wenn die Aufwendungen für 
die Instandsetzung und Modernisierung des Gebäudes insgesamt 15 % (ohne Umsatzsteuer) der 
Anschaffungskosten des Gebäudes nicht übersteigen. 
Der Bundesfinanzhof muss sich mit diesem Fall beschäftigen. 



Lohn und Gehalt 
Steuerliche Behandlung von Arbeitgeberdarlehen 
Das Bundesministerium der Finanzen hat sich erneut zur steuerlichen Behandlung von 
Arbeitgeberdarlehen geäußert. Neu ist eine Definition des Begriffs Arbeitgeberdarlehen. Ein 
Arbeitgeberdarlehen ist danach die Überlassung von Geld durch den Arbeitgeber oder auf Grund des 
Dienstverhältnisses durch einen Dritten an den Arbeitnehmer, die auf dem Rechtsgrund eines 
Darlehensvertrags beruht. Nicht darunter fallen insbesondere Reisekostenvorschüsse oder ein 
vorschüssiger Auslagenersatz. 
Außerdem sind Zinsvorteile aus der Darlehensüberlassung wieder nur dann als Sachbezüge zu 
versteuern, wenn die Summe der noch nicht getilgten Darlehen am Ende des Lohnzahlungszeitraums 
2.600 EUR übersteigt. 
Des Weiteren enthält das Schreiben Einzelheiten zur Berechnung der Zinsvorteile, zur Behandlung 
von Arbeitgeberdarlehen, die vor dem 1.1.2008 vereinbart wurden, und zur Behandlung von 
Arbeitgeberdarlehen durch Kreditinstitute. 
Bei Unsicherheiten hinsichtlich der steuerlichen Behandlung eines Arbeitgeberdarlehens sollte eine 
Anrufungsauskunft eingeholt werden. 

 

  



 

Jahressteuergesetz 2009 auf den Weg gebracht 
 
Alle Steuerpflichtigen 
· Ab 2008 Steuerfreiheit der Gesundheitsförderung 
· Schulgeld ab 2008 nur begrenzt abziehbar 
· Faktorverfahren statt Steuerklassenkombination bei Ehegatten ab 2010 
· Erhöhte Schwellenwerte für die Einkommensteuer-Vorauszahlungen 
· Kinder bei Eigenheimzulage bis zum 27. Lebensjahr berücksichtigt 
· Besonders schwere Steuerhinterziehung verjährt erst nach zehn Jahren 
Unternehmer 
· Begrenzte Verlustwirkung von Einlagen beim Kommanditisten 
· Elektronische Bücher dürfen im Ausland geführt werden 
· Deregulierung durch Mittelstandsentlastungsgesetz 
Steuerbürokratieabbaugesetz 
· Elektronische Kommunikation zwischen Unternehmen und Finanzamt 
· Gleichzeitige Prüfung von Finanzamt und Rentenversicherungsträger 
· Auszahlung des Körperschaftsteuerguthabens 
· Änderungen im Umsatzsteuergesetz 
· Forderungssicherungsgesetz 
Ehegatten 
· Änderungen beim Zugewinnausgleich 
 

JAHRESSTEUERGESETZ 2009 AUF DEN WEG GEBRACHT 
Am 28.11.2008 hat der Deutsche Bundestag das Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) 
verabschiedet. Mit dem Artikelgesetz werden Vorschriften in über 30 Gesetzen und Verordnungen 
geändert. Nicht alle Vorschläge der Bundesregierung wurden übernommen. Insbesondere hat das 
Parlament die Beschränkung des Vorsteuerabzugs auf 50 % bei gemischt genutzten Kfz abgelehnt. 
Soweit nicht anders erwähnt, sollen die Bestimmungen erstmalig für den Veranlagungszeitraum 2009 
gelten. 

ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Ab 2008 Steuerfreiheit der Gesundheitsförderung 
Ein Arbeitgeber kann schon ab 2008 jedem seiner Arbeitnehmer bis zu 500 EUR zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn im Kalenderjahr für die betriebliche Gesundheitsförderung 
steuerfrei zuwenden. Dies kann auch durch eine Barzahlung an den Arbeitnehmer erfolgen, damit 
dieser eine extern durchgeführte Maßnahme besucht. Unter Gesundheitsförderung fallen z. B. die 
Handlungsfelder „Ernährung, Stressbewältigung und Entspannung, Suchtmittelkonsum, Reduzierung 
arbeitsbedingter Belastungen des Bewegungsapparates sowie gesundheitsgerechte betriebliche 
Gemeinschaftsverpflegung“. Die Übernahme oder Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen an 
Sportvereine und Fitnessstudios ist nicht steuerbefreit, es sei denn, die dort durchgeführten 
Maßnahmen entsprechen den fachlichen Anforderungen des Leitfadens Prävention der 
Krankenkassen. 

Schulgeld ab 2008 nur begrenzt abziehbar 
Nur noch 30 % des Schulgelds (ohne Kosten für Beherbergung, Betreuung und Verpflegung), 
höchstens jedoch 5.000 EUR, können pro Kind als Sonderausgaben abgezogen werden. Für das Kind 
muss ein Anspruch auf Kindergeld bzw. auf den Kinderfreibetrag bestehen. Je Elternpaar wird der 
Höchstbetrag für jedes Kind nur einmal gewährt. Begünstigt sind Entgelte an Privatschulen, die zu 
einem berufsbildenden Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führen. Entsprechendes gilt für 
Einrichtungen, die auf einen solchen Abschluss vorbereiten. Hochschulen sollen nicht darunter fallen, 
so dass Studiengebühren nicht nach dieser Regelung abziehbar sind. Der Sonderausgabenabzug 
kann jetzt auch geltend gemacht werden, wenn die Schule außerhalb von Deutschland, aber in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) belegen ist. 
Diese aus einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs herrührende Erweiterung muss mit der 
Deckelung auf den Höchstbetrag von 5.000 EUR bezahlt werden. Vorstehende Regelung gilt bereits 



für den Veranlagungszeitraum 2008; für Schulgeld an berufsbildende Privatschulen im EU/EWR-
Raum auch schon für Vorjahre. 

Faktorverfahren statt Steuerklassenkombination bei Ehegatten ab 2010 
Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen, haben zurzeit die Wahl zwischen den 
Steuerklassenkombinationen III/V oder IV/IV. Da in der Kombination III/V eine verhältnismäßig hohe 
Lohnsteuerbelastung in der Steuerklasse V eintritt, wird dies als Hemmschwelle für eine 
Beschäftigungsaufnahme gesehen. Bei der Steuerklassenkombination IV/IV bleibt die 
steuermindernde Wirkung des Splittingverfahrens unberücksichtigt. Zukünftig sollen Ehegatten die 
Steuerklassenkombination IV-Faktor/IV-Faktor wählen können. Damit wird erreicht, dass dem 
jeweiligen Ehegatten mindestens die ihm persönlich zustehenden steuerentlastend wirkenden 
Vorschriften beim Lohnsteuerabzug (Grundfreibetrag, Vorsorgepauschale, Sonderausgaben-
Pauschbetrag, Kinder) zu Gute kommen und der Splittingvorteil durch die gemeinsame Besteuerung 
auf beide Ehegatten verteilt wird. Das neue Verfahren gilt erst ab 2010. Die Wahl des 
Faktorverfahrens führt zur Pflichtveranlagung in der Einkommensteuer, da der Lohnsteuerabzug nicht 
der endgültigen Einkommensteuer entspricht. 

Erhöhte Schwellenwerte für die Einkommensteuer-Vorauszahlungen 
In Bagatellfällen sollen Einkommensteuer-Vorauszahlungen nicht erhoben werden. Als Beitrag zur 
Steuervereinfachung werden erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 die Schwellenwerte für die 
Festsetzung der Einkommensteuer-Vorauszahlungen verdoppelt. Sie müssen dann mindestens 
400 EUR im Kalenderjahr und mindestens 100 EUR für einen Vorauszahlungszeitpunkt betragen. 

Kinder bei Eigenheimzulage bis zum 27. Lebensjahr berücksichtigt 
Ab dem Jahr 2007 ist die Altersgrenze für die Gewährung von Kindergeld oder kindbedingten 
Steuerfreibeträgen vom 27. Lebensjahr des Kindes auf das 25. Lebensjahr abgesenkt worden. Für die 
Eigenheimzulage wird nun aus Vertrauensschutzgründen festgeschrieben, dass die jährliche Zulage 
von 800 EUR weiterhin für Kinder bis zum 27. Lebensjahr gewährt wird. 

Besonders schwere Steuerhinterziehung verjährt erst nach zehn Jahren 
Die steuerliche Festsetzungsfrist beträgt bei Steuerhinterziehung zehn Jahre. Strafrechtlich kann die 
Steuerhinterziehung bisher grundsätzlich nur fünf Jahre verfolgt werden. Die strafrechtliche 
Verfolgungsverjährungsfrist wird in bestimmten besonders schweren Fällen von Steuerhinterziehung 
auf zehn Jahre angehoben. Zu diesen Fällen zählen z. B. die Steuerhinterziehung in großem Ausmaß, 
mittels gefälschter Belege oder durch eine Bande bei der Umsatzsteuer. Die „einfache“ 
Steuerhinterziehung verjährt weiterhin nach fünf Jahren. Die neue zehnjährige 
Verfolgungsverjährungsfrist gilt bereits für die Fälle von Steuerhinterziehung, die bei In-Kraft-Treten 
des Gesetzes noch nicht verjährt sind. 

UNTERNEHMER 

Begrenzte Verlustwirkung von Einlagen beim Kommanditisten 
Leisten Kommanditisten mit negativem Kapitalkonto Einlagen, führen diese zukünftig nur noch 
insoweit zu einem Verlustausgleichsvolumen, als es sich um Verluste des Wirtschaftsjahres der 
Einlage handelt. Durch nachträgliche Einlagen können somit verrechenbare Verluste der Vorjahre 
nicht in ausgleichsfähige Verluste umqualifiziert werden. Zudem kann bei einem negativen 
Kapitalkonto durch Einlagen kein Verlustausgleichsvolumen für zukünftige Wirtschaftsjahre 
geschaffen werden. Diese Regelungen sind bereits auf Einlagen anzuwenden, die nach dem Tag der 
Verkündung des JStG 2009 getätigt werden. 

Elektronische Bücher dürfen im Ausland geführt werden 
Die weltweite Verflechtung von Unternehmen nimmt der Gesetzgeber zum Anlass, auf schriftlichen 
Antrag des Unternehmers eine Verlagerung der mittels eines Datenverarbeitungssystems erstellten 
Buchführung und sonstigen Aufzeichnungen in Länder der Europäischen Union (EU) und die meisten 
Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu erlauben. Die in Papierform vorliegenden 
Rechnungen müssen jedoch in Deutschland verbleiben, damit eine Umsatzsteuer-Nachschau 
weiterhin möglich ist. Das Gesetz erlaubt die Verlagerung der EDV-gestützten Buchführung nur unter 
engen Voraussetzungen. 
(a) a der Zugriff der deutschen Finanzbehörden auf ein im Ausland belegenes EDV-System fremde 

Hoheitsrechte verletzen könnte, muss der Unternehmer die Zustimmung des ausländischen 
Staates vorlegen, dass die deutsche Finanzverwaltung auf die elektronischen Bücher und 
Aufzeichnungen zugreifen darf. 

(b) er Unternehmer muss den Standort des Datenverarbeitungssystems und bei Beauftragung eines 
Dritten dessen Namen und Anschrift mitteilen. 



(c) r muss sich in der Vergangenheit „kooperativ gezeigt“ haben, also seine steuerlichen Pflichten 
ordnungsgemäß erfüllt haben. 

(d) er Datenzugriff muss bei einer elektronischen Betriebsprüfung in vollem Umfang möglich sein. 
 
Soll die EDV-Buchführung in Länder außerhalb des EU/EWR-Raums verlagert werden und liegen die 
Voraussetzungen (a) und (b) nicht vor, kann die Finanzbehörde die Verlagerung trotzdem bewilligen, 
wenn die Besteuerung dadurch nicht beeinträchtigt wird. Vorstehende Regelungen treten mit 
Verkündung des JStG 2009 in Kraft. 

Deregulierung durch Mittelstandsentlastungsgesetz 
Durch das Dritte Mittelstandsentlastungsgesetz sollen vor allem kleine und mittelständische 
Unternehmen in den Bereichen Steuerrecht, Statistik und Gewerberecht von unnötiger Bürokratie 
entlastet werden. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Die im Körperschaftsteuergesetz für steuerbefreite Körperschaften sowie Vereine und Stiftungen 

vorgesehenen Freibeträge wurden ab 2009 erhöht. Für Betriebe gewerblicher Art von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und Vereine und 
Stiftungen, deren Leistungen bei den Empfängern nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen, 
wurden die Freibeträge von 3.835 EUR auf 5.000 EUR pro Jahr erhöht.  Für Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften sowie in der Land- und Forstwirtschaft tätige Vereine wurden die 
Freibeträge von 14.498 EUR auf 15.000 EUR pro Jahr erhöht.  

· Die gesetzliche Informationspflicht des Gewerbetreibenden, an einer offenen Verkaufsstelle 
seinen Namen und Firma anzubringen, wird aufgehoben. 

· Die gesetzliche Informationspflicht des Gewerbetreibenden, auf Geschäftsbriefen seinen Namen 
anzugeben, wird aufgehoben. 

· Anlageberater: Gewerbetreibende, die am 31.10.2007 über eine Erlaubnis zur Vermittlung 
verfügten, sind von der neuen Informationspflicht zur Beantragung einer Erlaubnis für die 
Anlagenberatung befreit. 

· Makler und Bauträger: Die Informationspflicht des Gewerbetreibenden zur Anlegung einer 
Inseratensammlung wird aufgehoben. 

· Makler, die bei Unternehmen im Hinblick auf den Abschluss von Gruppen-
Versicherungsverträgen oder einer betrieblichen Altersversicherung tätig sind, können auch in 
die Einzelberatung von Beschäftigten einbezogen werden. Das Unternehmen als Arbeitgeber erfüllt 
damit auch den arbeitsrechtlichen Fürsorgeanspruch gegenüber seinen Beschäftigten. 

STEUERBÜROKRATIEABBAUGESETZ 
Am 13.11.2008 hat der Deutsche Bundestag das Steuerbürokratieabbaugesetz verabschiedet. Das 
Gesetz enthält viele Einzeländerungen. 

Elektronische Kommunikation zwischen Unternehmen und Finanzamt 
Die elektronische Kommunikation zwischen Unternehmen und Finanzamt soll durch papierlose 
Übermittlung der Steuererklärungsdaten und ergänzender Unterlagen bei den Unternehmensteuern 
ausgebaut werden. Ab dem Veranlagungszeitraum 2011 sollen deshalb sämtliche Steuererklärungen 
der Unternehmen standardmäßig elektronisch übermittelt werden. Zur Vermeidung unbilliger Härten 
kann das Finanzamt auf Antrag des Steuerpflichtigen auf eine elektronische Übermittlung verzichten. 
Ebenfalls ab 2011 sollen die Inhalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung standardisiert 
und elektronisch übermittelt werden. 
Bei neu gegründeten Unternehmen wird außerdem die Verpflichtung, anlässlich der Aufnahme der 
beruflichen und gewerblichen Tätigkeit Auskunft über steuerrelevante rechtliche und tatsächliche 
Verhältnisse zu geben, künftig auf elektronischem Wege abgewickelt werden. Der bisher übliche 
Fragebogen in Papierform entfällt dann. Diese Möglichkeit wird es bereits ab 2009 geben. 
Außerdem soll auch die Steuererklärung von Arbeitnehmern und anderen privaten Steuerzahlern 
dadurch vereinfacht werden, dass bisher auf Papier vorzulegende Belege und Unterlagen künftig dem 
Finanzamt auf elektronischem Wege verfügbar gemacht werden sollen.  



Das neue Verfahren gilt zunächst für Zuwendungsbestätigungen der Empfänger abzugsfähiger 
Spenden, die Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen (Anlage VL) sowie für die 
Bescheinigungen für so genannte Riester-Verträge. 

Gleichzeitige Prüfung von Finanzamt und Rentenversicherungsträger 
Derzeit führen die Finanzverwaltung und die Träger der Rentenversicherung ihre Außenprüfungen bei 
den Arbeitgebern eigenständig und zu verschiedenen Zeitpunkten durch. Weil der Arbeitgeber zur 
Mitwirkung und Prüfhilfe verpflichtet ist, beispielsweise durch Erteilung von Auskünften, Bereitstellung 
eines Raumes für den Außenprüfer, Vorlage von Aufzeichnungen, Buchführungsunterlagen und 
Lohnkonten, führen die Außenprüfungen zu Belastungen des Arbeitgebers. Diese Belastungen sollen 
durch gemeinsame Außenprüfungen von Finanzverwaltung und Rentenversicherungsträger 
vermindert werden. 
Dazu kann der Arbeitgeber ab 2010 beim Betriebsstättenfinanzamt die Durchführung zeitgleicher 
Außenprüfungen formlos beantragen. Ein Rechtsanspruch auf zeitgleiche Außenprüfungen besteht 
nicht. 
Werden durch gemeinsame Außenprüfungen die angestrebten Einsparungsziele erreicht, soll auf 
längere Sicht geprüft werden, ob die Träger der Rentenversicherung die 
sozialversicherungsrechtlichen Außenprüfungen mit einer gleichzeitigen Prüfung des 
Lohnsteuerabzugs verbinden können. 

Auszahlung des Körperschaftsteuerguthabens 
Ab 2007 wurde das bisherige ausschüttungsabhängige System der Körperschaftsteuerminderung 
durch eine ratierliche Auszahlung des zum maßgeblichen Stichtag vorhandenen 
Körperschaftsteuerguthabens ersetzt. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich in zehn gleichen 
Jahresraten, beginnend am 30.9.2008. Zur Verfahrenserleichterung sollen Auszahlungsansprüche in 
einer Summe ausgezahlt werden, wenn der festgesetzte Betrag nicht größer ist als 1.000 EUR. Erhöht 
sich der Anspruch später durch eine geänderte Festsetzung auf einen Betrag von mehr als 1.000 EUR 
ist der ausgezahlte Betrag nicht zurückzufordern. 
Die Bagatellregelung hat keinen Einfluss auf die Festsetzungsfrist. Diese läuft für die Festsetzung des 
Anspruchs nicht vor Ablauf des Jahres ab, in dem der letzte Jahresbetrag fällig geworden ist. Die 
Festsetzungsfrist soll auch bei Anwendung der Bagatellregelung nicht verkürzt werden. Für die 
Prüfung der Festsetzungsverjährung gilt der Auszahlungsanspruch daher als in gleichen Jahresraten 
ausgezahlt. 
Ergibt sich aus der geänderten Festsetzung ein Auszahlungsanspruch, der den bisher ausgezahlten 
Einmalbetrag um nicht mehr als 1.000 EUR übersteigt, ist der übersteigende Betrag ebenfalls in einer 
Summe auszuzahlen. Ein höherer übersteigender Betrag ist auf die verbleibenden Fälligkeitstermine 
des Auszahlungszeitraums zu verteilen. 
Die Änderung gilt ab 2009. 

Änderungen im Umsatzsteuergesetz 
Die Grenzen für die monatliche Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen werden von 6.136 EUR 
auf 7.500 EUR und für vierteljährliche Voranmeldungen von 512 EUR auf 1.000 EUR angehoben. 
Bei der Ausführung steuerfreier Leistungen an andere Unternehmer oder an juristische Personen, die 
nicht Unternehmer sind, müssen grundsätzlich keine Rechnungen mehr erstellt werden. 
Außerdem wird auf die bisher obligatorische Übermittlung einer zusammenfassenden Rechnung 
(Sammelrechnung) bei Übermittlung der Rechnungen über elektronischen Datenaustausch (EDI) 
verzichtet. 
Sämtliche Änderungen gelten ab 2009. 

Forderungssicherungsgesetz 
Am 1. Januar 2009 ist das Gesetz zur Sicherung von Werkunternehmeransprüchen und zur 
verbesserten Durchsetzung von Forderungen (Forderungssicherungsgesetz) in Kraft getreten.  



Es verfolgt das Ziel, die Zahlungsmoral durch verschiedene Maßnahmen zu stärken. Zum einen sollen 
Handwerksbetriebe in die Lage versetzt werden, ihre Werklohnforderung effektiv zu sichern, zum 
anderen soll zur Durchsetzung der Ansprüche eine einfachere Titelerlangung ermöglicht werden. 
Die wesentlichen Änderungen im Überblick: 
· VOB/B: Wenn an einem Vertrag ein Verbraucher beteiligt ist und die VOB/B in diesen Vertrag 

einbezogen wurden, ist im Streitfall zukünftig zu prüfen, ob die Vertragsklauseln der VOB/B im 
Einzelfall den Verbraucher unangemessen benachteiligen. Allerdings entfällt künftig die 
Überprüfung, ob einzelne Bestimmungen den Vorschriften über die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen widersprechen, wenn der Auftraggeber ein Unternehmer ist und die 
VOB/B ohne inhaltliche Abweichung Vertragsbestandteil wurde. 

· Frühere Abschlagszahlung: Abschlagszahlungen dürfen künftig nicht nur bei der Lieferung von 
Material gefordert werden, sondern auch, wenn eine selbstständig abrechenbare Leistung erbracht 
wurde, soweit sie für den Abnehmer einen Wert darstellt. 

· Subunternehmer: Der Subunternehmer kann seine Vergütung nunmehr schon fordern, wenn der 
Auftraggeber die Werkleistung des Bauträgers/Generalübernehmers abgenommen hat oder diese 
als abgenommen gilt. Die Vergütung für Subunternehmer wird auch fällig, wenn der Dritte 
(Auftraggeber des Bestellers aus Sicht des Subunternehmers) die vereinbarte Vergütung an den 
Auftraggeber des Subunternehmers (teilweise) gezahlt hat. 

· „Druckzuschlag“: Mit „Druckzuschlag“ bezeichnet man das Zurückbehaltungsrecht eines 
Bestellers wegen Werkmängeln nach Fälligkeit des Werklohns. Er beträgt nicht mehr wie bisher 
mindestens das dreifache, sondern im Regelfall nur noch das doppelte der voraussichtlichen 
Mangelbeseitigungskosten. 

· Der Bauhandwerker erhält – auch nach der Abnahme – einen erweiterten Anspruch auf eine 
Sicherheitsleistung gegenüber Unternehmern für seine Werklohnforderung. 

EHEGATTEN 

Änderungen beim Zugewinnausgleich 
Das Recht des Zugewinnausgleichs soll sicherstellen, dass beide Ehegatten an dem während der Ehe 
Erworbenen je zur Hälfte beteiligt werden. Die Berechnung ist im Einzelnen stark schematisiert. Das 
geltende Recht verhindert unredliche Vermögensverschiebungen des ausgleichspflichtigen Ehegatten 
zu Lasten des begünstigten Ehegatten nur unzureichend. Außerdem bleibt die Tilgung von Schulden 
während der Ehe unberücksichtigt, wenn ein Ehegatte mit Schulden in die Ehe gegangen ist. 
Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zugewinnausgleichs-und Vormundschaftsrechts will 
hier Abhilfe schaffen. 
Geplant ist z. B. die Berücksichtigung eines negativen Anfangs- und Endvermögens. 
Beispiel: M hat vor Eheschließung sein ganzes Vermögen in ein Ladengeschäft investiert und hat 
Schulden von 100.000 EUR. Während der Ehezeit tilgt M seine Schulden und erzielt ein 
Endvermögen von 100.000 EUR. F hat zu Beginn der Ehe keine Schulden und erzielt in der Ehezeit 
einen Zugewinn von 100.000 EUR. Nach geltendem Recht beträgt der Zugewinn von M und F jeweils 
100.000 EUR (Anfangsvermögen 0 EUR, Endvermögen 100.000 EUR). Es bestehen keine 
Ausgleichsansprüche. Bei wirtschaftlicher Betrachtung hat M einen Zugewinn von 200.000 EUR 
(Anfangsvermögen -100.000 EUR, Endvermögen 100.000 EUR) erzielt. Nach der Neuregelung hätte 
F einen Ausgleichsanspruch gegen M von 50.000 EUR. 
Außerdem soll der Berechnungszeitpunkt für den Zugewinnausgleich vorverlegt werden. Damit richtet 
sich die Ausgleichsforderung des berechtigten Ehegatten nicht nach dem vorhandenen 
Vermögensbestand bei Rechtskraft des Scheidungsurteils, sondern nach dem bei Einreichen des 
Scheidungsantrages. Vermögensänderungen nach Zustellung des Scheidungsantrages können daher 
die Höhe des Anspruchs nicht mehr beeinflussen. Dadurch wird die Rechtsposition des von einer 
illoyalen Vermögensminderung betroffenen Ehegatten gestärkt. 

 


